
 

 

 

 

 

 

ASIIN-Akkreditierungsbericht 
 

 

Bachelorstudiengang 

Digitales Management 

 

 

an der 

Technischen Universität Clausthal 

 

 

 

 

 
Stand: 30.06.2020



2 

 

Akkreditierungsbericht 

Programmakkreditierung – Einzelverfahren 

 

Raster Fassung 01 – 14.06.2018 

 
► Link zum Inhaltsverzeichnis 

 

Hochschule Technische Universität Clausthal 

 

Studiengang  Digitales Management 

Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung Bachelor of Science 

Studienform Präsenz ☒ Blended Learning ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Lehramt ☐ 

Berufsbegleitend ☐  ☐ 

Fernstudium ☐  ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 6 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 180 

Aufnahme des Studienbetriebs am 01.10.2019 

Aufnahmekapazität pro Semester 

(Max. Anzahl Studierende) 

35  

Durchschnittliche Anzahl der Studienanfänger 
pro Semester / Jahr 

Zum WiSe 2019/20: 15 Studierende 

Durchschnittliche Anzahl der Absolventin-
nen/Absolventen pro Semester / Jahr 

Noch keine Daten verfügbar 

 

Erstakkreditierung  ☒ 

Reakkreditierung Nr.  -- 

Verantwortliche Agentur ASIIN 

Akkreditierungsbericht vom 30.06.2020 

  



1 Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

 

 

 

Ergebnisse auf einen Blick 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Gesonderte Zustimmung bei reglementierten Studiengängen gemäß § 25 Abs. 1 Satz 3 und 

4 Nds. StudAkkVO 

Nicht relevant.   
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Kurzprofil 

Bei dem Bachelorstudiengang Digitales Management handelt es sich um einen neu konzipierten 

Studiengang, der zum Wintersemester 2019/20 erstmals angeboten wurde. Er ist innerhalb der 

TU Clausthal an der Fakultät für Energie- und Wirtschaftswissenschaften und dort wiederum am 

Institut für Wirtschaftswissenschaft angesiedelt. Im Rahmen ihrer strategischen Aufstellung hat 

es sich die TU Clausthal zum Ziel gemacht, die Forschungsstärken und Potenziale der Region 

künftig besonders auszunutzen und den Bedarf der Industrie effektiv zu decken. Der Fokus liegt 

hierbei insbesondere auf der Digitalisierung, die eine große Herausforderung für die Wirtschaft 

bedeutet. Gemeinsam mit der HAW Ostfalia konnte die TU Clausthal zehn neue Digitalisierungs-

professuren einwerben, die wiederum die Einführung neuer, innovativer Studiengänge im Bereich 

Digitalisierung ermöglichen.  

Mit dem neuen Bachelorstudiengang Digitales Management soll das bisherige Angebot der TU 

Clausthal auf dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre, der Wirtschaftsinformatik, der Wirtschafts-

mathematik und des Wirtschaftsingenieurwesens ergänzt werden. Entstanden ist der Studien-

gang aus diesen bereits etablierten Studiengängen. Aus diesem Grund beruhen die im Studien-

gang integrierten Module ausschließlich auf Lehrveranstaltungen, die in den bereits bestehenden 

Studiengängen angewendet werden. Ziel des neuen Studiengangs ist es, eine vollwertige be-

triebswirtschaftliche Ausbildung mit den fachspezifischen Inhalten aus den Bereichen Data Sci-

ence und Informatik zu kombinieren. Daher befasst der Studiengang sich intensiv mit datenana-

lytischen und informatischen Fragestellungen und soll neben den klassischen Inhalten aus den 

Wirtschaftswissenschaften auch zukunftsorientierte Bereiche aufgreifen, so zum Beispiel das Ma-

nagement digitaler Geschäftsmodelle und die Analyse und das Management von großen Daten-

mengen.  
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Zusammenfassende Qualitätsbewertungen des Gutachtergremiums 

Die Gutachter betrachten den neuen Bachelorstudiengang Digitales Management der TU Claust-

hal und können sich vor Ort von einer sehr guten und modernen technischen Ausstattung über-

zeugen. Sie begrüßen die derzeitige Strategieentwicklung der Universität, die die Digitalisierung 

zum unabdingbaren Querschnittsthema gemacht hat, das künftig eine wichtige Rolle in der Wei-

terentwicklung von Forschung, Lehre und dem Studienangebot der Universität einnehmen wird.  

Darüber hinaus bewerten die Gutachter das interne Qualitätsmanagementsystem der Universität 

als sehr positiv, welches insbesondere sehr gut dokumentiert und dadurch sehr transparent ist. 

Ein weiterer positiver Aspekt umfasst das sehr gute Betreuungsverhältnis. Aufgrund der über-

schaubaren Größe der TU Clausthal herrscht zwischen Lehrenden und Studierenden ein persön-

liches Verhältnis, das durch freundlichen und respektvollen Umgang gezeichnet ist. Die Studie-

renden wissen für alle Notlagen um eine entsprechende Anlaufstelle Bescheid. Bei Fragen oder 

Problemen können die Studierenden sich neben den zuständigen Studienberatern auch stets an 

sämtliche Lehrende wenden. Anschließend wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht.  

Auch wenn die einzelnen Module des Studiengangs durchaus als positiv bewertet werden und 

nach Auffassung des Gutachtergremiums einen hohen Qualitätsanspruch aufweisen, gelangen 

die Gutachter während der Vor-Ort-Begehung zu dem Ergebnis, dass die vielversprechenden 

Lern- und Qualifikationsziele und die innovative Studiengangsbezeichnung im Curriculum des 

Studiengangs nicht zufriedenstellend widergespiegelt werden. Darüber hinaus ist für die Gutach-

ter unklar, wie sich der Studiengang von dem bereits bestehenden Studienangebot im Bereich 

Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaftslehre abgrenzt. Die Gutachter vermissen gänzlich 

die neue, innovative und studiengangsspezifische Fokussierung des Curriculums, das die Digita-

lisierung als Kernthema eindeutig herauskristallisiert. Vielmehr sehen die Gutachter einen kon-

servativ ausgerichteten Studiengang, dessen Module über weite Teile denen eines klassischen 

Wirtschaftswissenschaften- oder BWL-Studiengangs gleichen und zudem eine stark mathema-

tisch-orientierte Ausrichtung aufweisen. Die neuen, zukunftsorientierten Bereiche wie digitale Ge-

schäftsmodelle, Informationswertschöpfungskette, Innovation, Entrepreneurship oder Zukunft der 

Arbeit und neu entstehende Berufsfelder, die in der Selbstdokumentation hervorgehoben wurden, 

tauchen im Curriculum des Studiengangs kaum bis gar nicht auf.  

Die Gutachter stellen fest, dass in dem neuen Studiengang wenig Fokus auf den Praxisbezug 

gelegt wird und die Module überwiegend sowohl durch traditionelle Lehrformen wie Vorlesungen 

als auch durch klassische Prüfungsarten wie Klausuren abgedeckt werden. In dem Zusammen-

hang vermissen die Gutachter auch stärker digitalisierte, projekt- und teamorientierte Lehrfor-

mate, die nach deren Auffassung für einen innovativen Studiengang von wesentlicher Bedeutung 

wären. 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

Mit der Stellungnahme legen die Programmverantwortlichen bereits Unterlagen bzw. Begründun-

gen vor, die dazu führen, dass einige festgestellte Mängel bereits im Zuge der Stellungnahme 

behoben wurden. So reicht die Universität Mustereinstufungstabellen als Nachweis der Darstel-

lung der relativen Note nach und begründet nochmals ausführlich die Praxis der Prüfungsvorleis-

tungen. 

Ergänzung im Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

Im Rahmen einer Qualitätsverbesserungsschleife legt die Universität überarbeitete Ausführungs-

bestimmungen, Modulbeschreibungen und Zugangsvoraussetzungen sowie eine angepasste 

Ziele-Module-Matrix vor, die nach Einschätzung der Gutachter zur Beseitigung der übrigen Män-

gel führen. 
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1 Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 SV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 Nds. StudAkkVO) 

 

Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 Nds. StudAkkVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 3 Nds. StudAkkVO. 

Dokumentation/Bewertung  

Bei dem Bachelorstudiengang Digitales Management handelt es sich um einen Studiengang mit 

einer Regelstudienzeit von sechs Semestern, in dem insgesamt 180 ECTS-Punkte erworben wer-

den. Der Studienaufbau und die Regelstudienzeit sind in der Allgemeinen Prüfungsordnung der 

TU Clausthal (APO) und in den Ausführungsbestimmungen (AFB) zum Bachelorstudiengang Di-

gitales Management festgelegt. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Studiengangsprofile (§ 4 Nds. StudAkkVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 4 Nds. StudAkkVO 

Dokumentation/Bewertung 

Für den Studiengang ist eine dreimonatige Bachelorarbeit inklusive Kolloquium vorgesehen, mit 

der die Studierenden nachweisen müssen, dass sie in der Lage sind, ein fachliches Problem 

niveauangemessener Komplexität mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten, einen Lö-

sungsvorschlag zu entwickeln und diesen vor einem fachkundigen Publikum zu vertreten. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 Nds. StudAk-

kVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 5 Nds. StudAkkVO. 

Dokumentation/Bewertung  

Die Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang orientieren sich am Niedersächsischen Hoch-

schulgesetz (NHG). Demnach ist die Voraussetzung für das Bachelorstudium Digitales Manage-

ment die allgemeine Hochschulreife nach § 18 NHG Abs. 1. Darüber hinaus müssen Studierende, 

deren Muttersprache nicht Deutsch ist, ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache durch 
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eine entsprechende Prüfung nachweisen, die in der „Ordnung über die Deutsche Sprachprüfung 

für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber“ (DSH-Ordnung) der TU Clausthal ge-

regelt ist. Die Sprachkenntnisse werden als ausreichend betrachtet, wenn die DSH (Deutsche 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber) mit dem Gesamter-

gebnis DSH-2 bestanden wurde oder beim TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) die Ni-

veaustufe TDN 4 erreicht wurde. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 Nds. StudAkkVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 6 Nds. StudAkkVO. 

Dokumentation/Bewertung 

Für den Studiengang wird nur ein Abschlussgrad vergeben. Die Abschlussbezeichnung „Bachelor 

of Science“ (B.Sc.) entspricht den fachlichen und inhaltlichen Kriterien gemäß § 6 Nds. StudAk-

kVO. Auskunft über das dem Abschluss zugrundeliegende Studium im Einzelnen erteilt das Dip-

loma Supplement, das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist. Allerdings fehlt im Diploma 

Supplement die Angabe der relativen Note, die ergänzt werden muss. 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

In ihrer Stellungnahme weist die Hochschule daraufhin, dass die Anlagen zum Selbstbericht keine 

Kopie der ECTS-Einstufungstabelle enthielten, da im Diploma Supplement auf eine Internetseite 

verwiesen wird, auf der die aktuelle Einstufungstabelle für den Studiengang abgerufen werden 

kann und für den neu eingerichteten Studiengang naturgemäß noch keine Einstufungstabelle 

existiert. Gemäß § 21 Abs. 4 der Allgemeinen Prüfungsordnung der TU Clausthal wird eine ECTS-

Einstufungstabelle erstellt, wenn die Absolventenzahl nicht kleiner als 30 ist. Im Diploma Supple-

ment wird auf S. 2 auf die Internetseite verwiesen, auf der die ECTS-Einstufungstabelle abrufbar 

ist (https://www.studienzentrum.tu-clausthal.de/das-studienzentrum/pruefungsamt/ects-einstu-

fungstabellen/). Diese Praxis entspricht den Vorgaben des ECTS Users‘ Guide. Das Kriterium 

wird somit als erfüllt betrachtet. Dennoch wäre es empfehlenswert, die relative Note künftig auch 

auf dem Diploma Supplement ausgewiesen würde, da es aktuell wenig praktikabel ist, diese ein-

zusehen, insbesondere für Arbeitgeber. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 



1 Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

 

 

 

Modularisierung (§ 7 Nds. StudAkkVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 7 Nds. StudAkkVO. 

Dokumentation/Bewertung 

Der Studiengang ist vollständig modularisiert, wobei sich jedes Modul über ein Semester er-

streckt. Die Inhalte der Module sind so bemessen, dass sie in der Regel im Umfang von sechs 

ECTS-Punkten vermittelt werden können. Für die Bachelorarbeit und das Projektmodul werden 

mehr ECTS-Punkte vergeben, was aufgrund eines erhöhten Arbeitsaufwands nachvollziehbar ist.  

Für die einzelnen Module gibt das Modulhandbuch Auskunft über die Lernziele, Workload, Ver-

wendbarkeit, Voraussetzungen zur Teilnahme und zum Erwerb von ECTS-Punkten, Prüfungsfor-

men, Literatur, Modulverantwortliche und Häufigkeit. Allerdings sind für einige Module keine 

(empfohlenen) Voraussetzungen zur Teilnahme festgelegt, die künftig ergänzt werden sollten.  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Leistungspunktesystem (§ 8 Nds. StudAkkVO) 

Der Studiengang entspricht den Anforderungen gemäß § 8 Nds. StudAkkVO. 

Dokumentation/Bewertung 

Der Studiengang wendet als Kreditpunktesystem das ECTS an. Er weist bis zum Abschluss 180 

ECTS-Punkte auf. Aus den einzelnen Modulbeschreibungen geht hervor, dass jeder ECTS-Punkt 

30 Arbeitsstunden entspricht und pro Semester 30 ECTS-Punkte vergeben werden. Die Bachelo-

rarbeit umfasst 12 ECTS-Punkte. Die Arbeitsbelastung verteilt sich gleichmäßig auf die einzelnen 

Semester. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 9 Nds. 

StudAkkVO) 

Nicht relevant. 

 

Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 10 Nds. StudAkkVO) 

§ 10 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

Nicht relevant. 
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2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Im Fokus der Begutachtung stand während der Vor-Ort-Begehung die Frage, worin das eigentli-

che Ziel bzw. die Absicht des neuen Studiengangs liegt und in welchen fachlichen Bereich er 

genau einzuordnen ist. Da für die Gutachter unklar ist, wie sich der Studiengang von klassischen 

wirtschaftswissenschaftlichen und wirtschaftsinformatischen Studiengängen abgrenzt, wird in 

den einzelnen Gesprächsrunden intensiv über die Studiengangsbezeichnung, die Studienziele 

und das Curriculum diskutiert. Die Gutachter sind der Auffassung, dass der Titel und das Curri-

culum des Studiengangs nicht aufeinander abgestimmt sind. In dem Zusammenhang bleibt eine 

der wichtigsten Fragen, wie das Curriculum des Studiengangs mit den derzeitig angebotenen 

Modulen die angestrebten Ziele des Studiengangs vermitteln kann. Den Gutachtern fehlt in die-

sem Kontext insbesondere eine studiengangsspezifische Fokussierung bzw. ein studiengangs-

spezifisches Modul, durch welche die eigentlichen Ziele des Studiengangs auch in den Studien-

inhalten widergespiegelt werden können.  

 

2.2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a und §§ 11 bis 16; §§ 19-21 und § 24 Abs. 4 Nds. 

StudAkkVO) 

 

Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 Nds. StudAkkVO) 

Dokumentation 

Die Qualifikationsziele des Studiengangs sind in den Ausführungsbestimmungen (AFB) des Stu-

diengangs formuliert. Im Modulhandbuch sind jedem einzelnen Modul spezifische Lernziele zu-

geordnet. Für den Studiengang wurden die übergeordneten Qualifikationsziele Berufsqualifika-

tion, wissenschaftliche Befähigung und Persönlichkeitsentwicklung sowie fachlich-inhaltliche 

Qualifikationsziele definiert. Darüber hinaus haben die Programmverantwortlichen eine Ziele-Mo-

dule-Matrix vorgelegt, in der die einzelnen Module mit den Qualifikationszielen abgeglichen wer-

den. Demnach sollen den Studierenden zum einen die theoretischen, wissenschaftlichen und 

quantitativ-methodischen Kompetenzen aus den relevanten Bereichen der Mathematik, Statistik, 

Programmierung und Datenverarbeitung vermittelt werden, zum anderen sollen die Studierenden 

ein breites Grundlagenwissen in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften (Volks- und Betriebs-

wirtschaftslehre), Wirtschaftsinformatik und Data Science erwerben. Die wirtschaftswissenschaft-

lichen Kenntnisse sollen sich insbesondere auf die betrieblichen Funktionslehren wie Beschaf-

fung, Marketing, Unternehmens- und Marktforschung und Rechnungswesen fokussieren. In den 
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wirtschaftsinformatischen und Data Science Anteilen sollen den Studierenden vor allem Kompe-

tenzen im Umgang mit Datenbanken, im Modellieren von Geschäftsprozessen und im Big Data 

Management vermittelt werden. Durch einen für den Studiengang zusammengestellten Wahl-

pflichtkatalog soll es den Studierenden darüber hinaus ermöglicht werden, im Laufe des Studiums 

ein individuelles Profil zu gestalten. Die Persönlichkeitsentwicklung umfasst soziale, kommunika-

tive und instrumentale Kompetenzen wie Team- und Entscheidungsfähigkeit, Führungsverant-

wortung, fachübergreifende Kooperation sowie rationales und ethisches Handeln.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter stellen fest, dass die für den Studiengang formulierten Qualifikationsziele fachliche 

Aspekte, die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Persönlichkeitsentwicklung um-

fassen und sich somit eindeutig auf die Stufe 6 des europäischen Qualifikationsrahmens bezie-

hen. Die Gutachter können anhand der Ziele-Module-Matrix erkennen, dass den einzelnen Mo-

dulen modulspezifische Lern- und Qualifikationsziele sowie entsprechende Kenntnisse, Fertig-

keiten und Kompetenzen zugeordnet wurden, die zukunftsorientiert formuliert sind und die Kern-

bereiche der verschiedenen Fächer sowie die verschiedenen oben genannten Aspekte der Per-

sönlichkeitsentwicklung abdecken. Die Gutachter befassen sich insbesondere mit der Interdiszip-

linarität des Studiengangs, welcher sich aus (wirtschafts-)informatischen und wirtschaftswissen-

schaftlichen Inhalten zusammensetzt. Sie erkennen, dass diese Bereiche adäquat in den Zielen 

abgedeckt sind. Obwohl die angestrebten Lernergebnisse in der Ziele-Module-Matrix, auf der 

Website und in den AFB des Studiengangs umfänglich beschrieben sind, stellen die Gutachter 

fest, dass diese Lernziele nicht eindeutig mit den Lernzielen der einzelnen Module in den Modul-

beschreibungen übereinstimmen. Das eigentliche Ziel des Studiengangs, eine vollwertige, an den 

aktuellen Anforderungen des digitalen Wandels ausgerichtete betriebswirtschaftliche Ausbildung 

mit den notwendigen digitalen Kompetenzen aus den Bereichen Informatik und Data Science zu 

kombinieren, kann nach Auffassung der Gutachter anhand des vorliegenden Curriculums nicht 

erreicht werden. Näheres hierzu wird unter dem folgenden Kriterium (§ 12, Curriculum) erläutert. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
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Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 

Nds. StudAkkVO) 

Curriculum § 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und Satz 5 

Dokumentation 

Für den Studiengang sind alle wesentlichen studienrelevanten Informationen über den Inhalt und 

Ablauf des Studiums den AFB und dem Modulhandbuch zu entnehmen, die auch online zugäng-

lich sind. Das Modulhandbuch gibt Auskunft über jedes einzelne Modul, insbesondere zu Modul-

inhalten, Lern- und Qualifikationszielen, Arbeitsaufwand, Kreditpunktebewertung und geforderten 

Prüfungs(vor-)leistungen. Die TU Clausthal hat das Curriculum des Studiengangs in die vier Mo-

dulblöcke Rahmenwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Informatik & Data Science sowie 

Wirtschaftswissenschaften/Informatik gegliedert.  

Im Modulblock Rahmenwissenschaften sollen die Studierenden die Grundlagen im wissenschaft-

lichen Arbeiten, der Mathematik, der Ingenieursstatistik und der Programmierung erwerben. Der 

Modulblock Wirtschaftswissenschaften soll zum einen die theoretischen und wissenschaftlichen 

Grundlagen vermitteln, zum anderen bestimmte Kernbereiche der Wirtschaftswissenschaften wie 

Rechnungswesen, Unternehmensforschung, Mikroökonomik, Führung, Investition und Finanzie-

rung abdecken. In diesem Modulblock belegen die Studierenden außerdem ein wirtschaftswis-

senschaftliches Seminar. Darüber hinaus müssen die Studierenden ein Wahlmodul aus dem 

Wahlpflichtkatalog „Digitales Management“ wählen. 

Im Modulblock Informatik & Data Science sollen wirtschaftsinformatische Inhalte wie digitale Ge-

schäftsprozesse oder Informationssysteme abgedeckt werden. Darüber hinaus sollen in den zu-

gehörigen Modulen vor allem die Datenverarbeitung, Datenanalyse und der Umgang mit großen 

Datenmengen (Big Data) vermittelt werden. Außerdem wählen die Studierenden aus dem Wahl-

pflichtkatalog „Data Science“ zwei Wahlmodule aus. 

Dem Modulblock Wirtschaftswissenschaften/Informatik ist der Wahlpflichtbereich „Profilbildung“ 

zugeordnet. In diesem Wahlpflichtbereich sollen die Studierenden innerhalb eines Moduls einen 

Profilschwerpunkt aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder 

Data Science wählen. Der aktuelle Wahlpflichtkatalog enthält allerdings noch keine Data Science 

Module. 

Nach Angaben der Hochschule finden in dem Studiengang neben dem klassischen Frontalunter-

richt unterschiedliche Lehr- und Lernformen wie Seminare, Tutorien, Übungen, Programmier-

kurse, Rechnerübungen, Sprachunterricht und Projektarbeiten Anwendung. Darüber hinaus sol-

len vermehrt Elemente des E-Learning, wie begleitende Kurse und Übungen in der Lernplattform 
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Moodle, aufbereitete Vorlesungsaufzeichnungen, Lehrfilme, Hörsaal-Software wie (das internet-

basierte) classEx oder Cliqr und hiermit unterstützte Veranstaltungskonzepte wie Inverted Class-

room, ökonomische Hörsaalexperimente oder Peer Instruction in verschiedenen Veranstaltungen 

verankert werden.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Nach Durchsicht der studiengangsrelevanten Unterlagen und während der Vor-Ort-Begehung 

kommen die Gutachter zu dem Ergebnis, dass das Studiengangskonzept im Hinblick auf die Stu-

diengangsbezeichnung und die Qualifikationsziele nicht adäquat aufgebaut ist, da die angebote-

nen Module die eigentlichen Kernbereiche des Studiengangs nicht ausreichend abdecken und 

die angestrebten Lernziele somit nicht flächendeckend erreicht werden können. Die Gutachter 

sind überzeugt, dass die Studiengangsbezeichnung „Digitales Management“ irreführend ist und 

nicht die Fokussierung des Curriculums widerspiegelt, da die Studieninhalte nicht zum digitalen 

Management gehören. Vielmehr sind die Gutachter der Auffassung, dass der eigentliche Fokus 

des Curriculums auf Data Science und der angewandten betriebswirtschaftlichen Mathematik 

liegt. Aufgrund der Tatsache, dass der Studiengang ausschließlich aus bereits über Jahre beste-

henden Modulen aus den verschiedenen Disziplinen besteht, vermissen die Gutachter gänzlich 

die zukunftsweisende und innovative Ausrichtung des Studiengangs, insbesondere in der Ma-

nagement-Perspektive auf den digitalen Wandel, die er auf der Website der Universität und auf-

grund seiner Bezeichnung verspricht. Hinzu kommt, dass im Curriculum nirgends ein Kernmodul 

integriert ist, das sich explizit mit den Fragen des digitalen Managements und den Herausforde-

rungen der Digitalisierung befasst, und dass die relevanten Inhalte nahezu ausschließlich im 

Wahlpflichtbereich angeboten werden. Die Gutachter begründen dies mit der Tatsache, dass die 

zukunftsorientierten Kernthematiken, mit denen der Studiengang sich profilieren will, wie „Digitale 

Geschäftsmodelle“, „Informations-Wertschöpfungskette“, „Cloud-Computing“, „Innovation“, „Ent-

repreneurship“ oder „Digitales Controlling“ im Curriculum an keiner Stelle verankert sind. Auch 

die sozialen, ethischen und juristischen Aspekte im Kontext des digitalen Managements wie bei-

spielsweise Datenschutz oder IT-Sicherheit werden in den Modulen nur oberflächlich abgedeckt. 

Auch im Gespräch mit den Studierenden bestätigen diese, dass sie sich unter dem Studiengang 

aufgrund seines Titels andere Inhalte vorgestellt hatten und dass sie insbesondere die Manage-

ment- und Marketingperspektive sowie deren digitale Ausrichtung vermissen. Sie würden es stark 

begrüßen, wenn der Studiengang künftig um ein eigenes, studiengangsspezifisches Modul er-

weitert würde.  

Während der Vor-Ort-Begehung wird die Problematik intensiv mit den Programmverantwortlichen 

diskutiert, wodurch sich herauskristallisiert, dass der Titel des Studiengangs während der Konzi-

pierung teilweise auch intern zu unterschiedlichen Interpretationen geführt hat. Daher wird in den 
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einzelnen Gesprächen ausführlich erörtert, ob der Studiengang auf das Management der Digita-

lisierung oder doch vielmehr auf Big Data Science und Big Data Management abzielt. Nach aus-

führlichen Erläuterungen kommen die Gutachter zu dem Schluss, dass die eigentliche Fokussie-

rung des Studiengangs tatsächlich im Bereich Data Science und Big Data liegen soll und sehen 

sich in ihrer Vermutung bestätigt, dass der Studiengangsname nicht zur Zielführung und zum 

dargestellten Berufsprofil passt. Seitens der Universität wird argumentiert, dass der gesamte Be-

reich des digitalen Wandels noch nicht genug ausdifferenziert ist und eine passgenaue Bezeich-

nung des Studiengangs daher durchaus schwierig ist. Die Programmverantwortlichen räumen 

ein, dass der Fokus ursprünglich überwiegend auf die Management-Komponente gerichtet wer-

den sollte, in der Praxis die dominanten Kernthemen des Studiengangs nun aber tatsächlich im 

Bereich der Informatik liegen. Man ist jedoch überzeugt, dass sich das Curriculum des Studien-

gangs durch die Neuberufung der Digitalisierungsprofessuren ändern und an den Titel anpassen 

wird. Dennoch bleibt den Gutachtern auch nach den intensiven Gesprächen unklar, welche in-

haltliche Ausrichtung der Studiengang tatsächlich beabsichtigt. Sie kommen zu dem Ergebnis, 

dass die bestehenden Module zumindest um fehlende aktuelle Management-Inhalte wie agiles 

Vorgehen und Projektmanagement angereichert werden müssten, wenn der Studiengangsname 

inklusive Studiengangszielen in der jetzigen Form bestehen bleiben sollen.  

Aufgrund der Tatsache, dass der Studiengang lediglich aus bereits bestehenden Modulen aus 

verschiedenen Studiengängen besteht, gewinnen die Gutachter den Eindruck, dass viele Module 

und Lehrveranstaltungen isoliert nebeneinander herlaufen. Sie können nicht erkennen, dass die 

Module sinnvoll aufeinander aufbauen und im Rahmen des Constructive Alignment ihre jeweils 

spezifischen Beiträge zu den übergeordneten Studiengangszielen leisten. In diesem Zusammen-

hang sind die Gutachter unsicher, ob die Kompetenzen und Grundlagen der Studierenden struk-

turiert aufgebaut werden, insbesondere auch deshalb, weil die Studierenden in allen Modulen mit 

Studierenden anderer Studiengänge aus unterschiedlichen Semestern studieren und so nur 

schwer festgestellt werden kann, ob und wie sich die Kompetenzen der Studierenden kontinuier-

lich in Richtung Digitales Management weiterentwickeln. Dies lässt sich beispielsweise am Modul 

„Mathematik für BWL und Chemie“ darstellen, in dem die Studierenden mit Bachelorstudierenden 

der Betriebswirtschaftslehre und Chemie gemeinsam die Lehrveranstaltungen besuchen. In zahl-

reichen darauffolgenden Modulen, die stark mathematisch und informatisch ausgerichtet sind, 

lernen die Studierenden überwiegend mit Studierenden der Informatik (teilweise sogar aus dem 

Master), die wiederum über ganz andere, wesentlich intensivere mathematische Vorkenntnisse 

verfügen. Für die Gutachter ist nicht ersichtlich, wie die Studierenden des Digitalen Managements 

entweder über die gleichen notwendigen Grundlagen verfügen sollen, oder aber wie ein gemein-

sames Modul durchgeführt werden soll, wenn die Studierenden unterschiedlicher Fächer bis da-

hin mit völlig verschiedenen Inhalten konfrontiert wurden. Seitens der Universität wird in diesem 
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Zusammenhang argumentiert, dass es in der Verantwortung eines jeden Lehrenden selbst liegt, 

die Studierenden aus unterschiedlichen Fächern und Semestern an der richtigen Stelle abzuho-

len. Die Gutachter würden es in diesem Zusammenhang begrüßen, wenn in den einzelnen Mo-

dulbeschreibungen noch intensiver und studiengangsspezifisch auf die empfohlenen Vorausset-

zungen für die Teilnahme an einem Modul eingegangen werden könnte. 

Die konservative Ausrichtung des Studiengangs spiegelt sich auch in den eingesetzten Lern- und 

Lehrmethoden wider. Zwar können die Gutachter während der Vor-Ort-Begehung sehen, dass 

im Bereich Digitalisierung der Lehre künftig Weiterentwicklungen geplant sind. Die oben genann-

ten modernen Lehr- und Lernmethoden wie classEx, Cliqr oder Inverted Classroom finden jedoch 

nur sehr begrenzt in einzelnen Lehrveranstaltungen Anwendung, zudem häufig nur in den zu den 

Veranstaltungen gehörigen Übungen und nicht in den Hauptveranstaltungen. Auch die Studie-

renden bestätigen, dass digitale Lehr- und Lernformen nur sehr begrenzt eingesetzt werden und 

dass sie eine Erweiterung des digitalen Angebots und dessen sichtbare Verankerung in den Mo-

dulbeschreibungen sehr begrüßen würden. Kritisch betrachten die Gutachter weiterhin, dass der 

Praxisbezug in dem Studiengang kaum ausgeprägt ist und er lediglich ein Projekt und ein Semi-

nar beinhaltet. Stattdessen wird überwiegend die traditionelle Vorlesung mit Frontalunterricht ein-

gesetzt. Hinzu kommt, dass das einzige Projekt, das innerhalb des Moduls „Big Data Manage-

ment and Analytics“ durchzuführen ist, nicht benotet wird. So soll den Studierenden zusätzlicher 

Druck genommen werden. Die Gutachter schätzen die Initiative vereinzelter Lehrender, in ihren 

Lehrveranstaltungen das sogenannte „Consulting live“ anzuwenden, wobei aktuelle Fragestellun-

gen aus Unternehmen an die Studierenden herangetragen werden, für die sie entsprechende 

Lösungsstrategien erarbeiten müssen. Dennoch würden es die Gutachter begrüßen, wenn künftig 

vermehrt solche projektbezogenen Aufgabenstellungen in den einzelnen Lehrveranstaltungen 

Anwendung finden würden, da die Studierenden auch in der späteren Berufspraxis in hohem 

Maße in Projektarbeit involviert sein könnten. Auch die Studierenden betonen in der Gesprächs-

runde mit den Gutachtern, dass sie einen stärkeren Praxisbezug und häufigere Projekte mit Grup-

penarbeit stark befürworten würden.  

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

Die TU Clausthal bestätigt in ihrer Stellungnahme, dass das Ziel des Studiengangs darin besteht, 

eine vollwertige betriebswirtschaftliche Ausbildung in einer profilbildenden Vertiefung mit zwei 

Anforderungen zu kombinieren, nämlich  

 Digitales Management (d. h. „Befähigung zum Verständnis, zur betriebswirtschaftlichen 

Bewertung und zur Gestaltung des digitalen Informationswertschöpfungsprozesses, der 

sich von der Gewinnung und der Speicherung großer, schwach strukturierter Datenmen-
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gen über deren Transformation zu betriebswirtschaftlich verwertbaren Informationen mit-

hilfe von Methoden der Data Science […] bis zum zielgerichteten Einsatz der Informatio-

nen und Informationssysteme in zunehmend digitalisierten betrieblichen Leistungsprozes-

sen […] erstreckt“) und  

 Management der Digitalisierung (d.h. „Befähigung zur Wertschöpfung in digitalen Ge-

schäftsmodellen und zur betriebswirtschaftlichen Gestaltung des Prozesses der digitalen 

Transformation von Unternehmen“).  

Die Universität betont, dass der Fokus der aktuellen Fassung des Curriculums auf dem Bereich 

Digitales Management liegen soll und dass der Bereich Management der Digitalisierung ab dem 

Wintersemester 2020/2021 durch die neu berufene Professur „Betriebswirtschaftslehre und Ma-

nagement der Digitalen Transformation“ deutlich verstärkt werden soll. Daraufhin macht die Uni-

versität Angaben dazu, wie das Curriculum konkret erweitert werden soll. Demnach sind u.a. die 

zusätzlichen Module „Digitales Innovationsmanagement“, „Digitales Entrepreneurship“ sowie „Di-

gitale Geschäftsmodelle“ bzw. „Wertschöpfung in digitalen Geschäftsmodellen“ vorgesehen. Dar-

über hinaus soll beispielsweise das bisherige Wahlpflichtmodul „New Developments in Marketing 

and Management“ als Pflichtleistung in den Studiengang integriert werden, um den zweiten Pro-

filbereich Management der Digitalisierung zu stärken. Auch die Behandlung aktueller Manage-

menttrends wie agiles Projektmanagement in der Lehre ist für die Zukunft generell wünschens-

wert.  

Die Universität widerspricht der Auffassung der Gutachter, dass der Name des Studiengangs 

irreführend sei, da der Begriff des digitalen Managements nicht auf das Management der digitalen 

Transformation verkürzt werden sollte, sondern allgemeiner verstanden werden darf. Dabei im-

pliziert der Begriff „Management“ nach Ansicht der TU Clausthal keineswegs die Fokussierung 

auf eine qualitative Ausrichtung der Betriebswirtschaftslehre, sondern soll die quantitative bzw. 

entscheidungsorientierte Ausrichtung der Universität widerspiegeln. Darüber hinaus ist der Name 

„Digitales Management“ nicht gleichzusetzen mit „Management der digitalen Transformation“, 

auch wenn dieser Aspekt im Studiengang stärker verankert werden soll. Das Adjektiv „Digital“ 

bezieht sich hierbei vornehmlich „auf die Art des Wirtschaftens in Betrieben, mithilfe digitaler Me-

thoden und Systeme, deren flächendeckende Anwendung von der zunehmend ubiquitären Ver-

fügbarkeit digitaler Technologien in Industrie und Gesellschaft ermöglicht wird“. Dennoch zeigt 

die Universität sich gleichzeitig bereitwillig und gibt an, die Beschreibung der Inhalte, Ziele und 

möglicher Berufsbilder auf den Internetseiten und in den Ausführungsbestimmungen kritisch zu 

prüfen und da, wo erforderlich, zu schärfen.  

Die Gutachter begrüßen die bisherigen planerischen Schritte der Universität zur Weiterentwick-

lung des Curriculums. Dennoch muss die Auflage aus Gutachtersicht bestehen bleiben, nicht 
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zuletzt deshalb, weil die Besetzung der neuen Professur noch nicht stattgefunden hat und die 

curricularen Vertiefungen daher noch nicht vollständig gewährleistet sind. Darüber hinaus wider-

sprechen die Gutachter, ihr Argumentation hätte den Aspekt Management der digitalen Transfor-

mation allein in den Fokus genommen. Die Gutachter sind der Auffassung, dass sie die Ansätze 

des „Digitalen Managements“ – so wie von der Universität dargestellt – durchaus gewürdigt ha-

ben, allerdings in den nicht-quantitativen Fächern der BWL keinen Ansatz von digitaler Transfor-

mation finden konnten, der auch zum Verständnis des (quantitativen, informatischen) Digitalen 

Managements unabdingbar ist. 

Bezüglich eines studiengangsspezifischen Integrationsmoduls ist laut Stellungnahme geplant, 

künftig in der Studieneingangsphase der drei Bachelorstudiengänge der Lehreinheit Wirtschafts-

wissenschaften ein studiengangsübergreifendes Integrationsprojekt zu verankern, das mit den 

wirtschaftswissenschaftlichen Studieninhalten des ersten Jahres eng verzahnt werden soll und 

gleichzeitig direkte Bezüge zu den jeweiligen Berufsbildern der Studiengänge aufweisen soll. Die 

Gutachter begrüßen diese Zukunftsmaßnahmen.  

Die Mathematikmodule betreffend gibt die Universität darauf an, dass die Inhalte der Mathema-

tikmodule und die Voraussetzungen für die Module im Bereich Data Science und Big Data Ma-

nagement nach Erhalt des Akkreditierungsberichtes vom Studiendekan der Lehreinheit Informatik 

erneut geprüft wurden. Nach Auffassung des Studiendekans schaffen die Inhalte der Mathema-

tikmodule ausreichend die notwendigen Voraussetzungen für die Studieninhalte im Bereich Data 

Science und Big Data Management. Darüber hinaus soll künftig periodisch überprüft werden, ob 

die Mathematikmodule die Voraussetzungen weiterhin erfüllen. Die Gutachter befürworten, dass 

künftig überprüft werden soll, ob die mathematischen Grundlagen für den weiteren Verlauf Studi-

engang ausreichend sind. Zur Unterstützung dieser Maßnahme sprechen die Gutachter sich für 

den Erhalt der Empfehlung aus.  

Die Universität räumt zwar ein, dass die Varianz an Lehr- und Lernformen aus den Modulbe-

schreibungen nicht deutlich genug hervorgeht, kann jedoch die Ansicht der Gutachter, der Studi-

engang sei konservativ ausgerichtet (auch im Hinblick auf die Lehr- und Lehrformen) nicht nach-

vollziehen, da neben klassischen Vorlesungen viele Übungen und Gruppenarbeiten in das Curri-

culum integriert sind. Darüber hinaus gibt die Universität an, dass in allen Lehrveranstaltungen 

auch der Praxisbezug hergestellt wird, beispielsweise in Seminaren oder in der Bachelorarbeit, 

die jeweils in Kooperation mit Praxispartnern absolviert werden können. Um die Vielfalt der Lehr- 

und Lernformen weiter auszubauen, sollen ab dem Wintersemester 2020/21 viele der im Wahl-

pflichtbereich vorhandenen Module von der bisherigen Prüfungsform "Klausur/mündliche Prü-

fung" auf die Prüfungsform "Theoretische Arbeit" umgestellt werden. Hier sollen die Studierenden 

fachspezifische Fragestellungen im Rahmen von Gruppenarbeiten bearbeiten. Die Gutachter 
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schätzen dies als sehr positiv ein, sprechen sich aber bis zur konkreten Umsetzung dieser Maß-

nahme für den Erhalt der Empfehlung aus.  

Ergänzung im Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

Im Rahmen einer Qualitätsverbesserungsschleife legt die Universität ein Modulkonzept vor, das 

unter Nutzung neuer Möglichkeiten, die sich durch die Einrichtung der W2-Professur „Manage-

ment der digitalen Transformation“ eröffnen, überarbeitet worden ist. So wurde die Veranstaltung 

„Digitales Innovationsmanagement“ anstelle des Wahlpflichtmoduls „Data Science II“ als Pflicht-

modul in das Curriculum integriert. Das bisher im Wahlpflichtbereich angebotene Modul „New 

Developments in Marketing and Management“ wurde als Pflichtmodul „Digital Marketing and Re-

lationship Management“ verankert. Das Wahlpflichtmodul „Digitales Management“, dessen man-

gelnde Fokussierung im Begutachtungsprozess beanstandet wurde, ist nicht mehr Bestandteil 

des überarbeiteten Curriculums. Darüber hinaus wurden die Qualifikationsziele präzisiert und an 

das neue Modulkonzept angepasst. Als Nachweis für die genannten Überarbeitungen legt die 

Universität die aktualisierten AFB, Modulbeschreibungen und die angepasste Ziele-Module-Mat-

rix vor. Die Gutachter begrüßen die sehr gründliche Auseinandersetzung mit dem Modulkonzept 

und den Qualifikationszielen und erachten die durchgeführten Überarbeitungen als sinnvoll und 

zielführend. Nach Auffassung der Gutachter hat sich durch die zahlreichen inhaltlichen Anpas-

sungen ein in sich stimmiges Studiengangskonzept ergeben, dessen Inhalt auch angemessen in 

der Studiengangsbezeichnung widergespiegelt wird.  

Die Empfehlung hinsichtlich des studiengangsspezifischen Integrationsmoduls wurde laut Uni-

versität noch nicht umgesetzt. Hierzu stehen zum Zeitpunkt der Qualitätsverbesserungsschleife 

mehrere Alternativen zur Diskussion. Die Gutachter schätzen die gründliche Auseinandersetzung 

mit der Empfehlung und sprechen sich bis zur Umsetzung für einen Erhalt dieser aus. 

Die Inhalte der Mathematikmodule und die Voraussetzungen für die Module im Bereich Data Sci-

ence und Big Data Management sind vom Studiendekan der Lehreinheit Informatik überprüft wor-

den. Dieser bestätigt, dass die Inhalte der Module „Mathematik für BWL und Chemie I“ und „Ma-

thematik für BWL und Chemie II“ die erforderlichen Voraussetzungen für die Module im Bereich 

Data Science und Big Data Management schaffen. In Zukunft soll regelmäßig überprüft werden, 

ob die Mathematikmodule die Voraussetzungen weiterhin erfüllen. Die Gutachter begrüßen die 

intensive Überprüfung der Module und betrachten die Empfehlung als erfüllt. 

Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Modulbeschreibungen wurde die Dokumentation 

der Lehr- und Lernformen überprüft und entsprechend angepasst. Dabei wurden die Modulver-

antwortlichen darauf hingewiesen, in den Modulbeschreibungen vorhandene Praxisbezüge sowie 
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projektbezogene und interaktive Anteile besser zu dokumentieren. So sind Ergänzungen bei den 

genutzten Medienformen vorgenommen worden und die Bezüge zu praktischen Anwendungen 

hergestellt worden. Die Gutachter begrüßen diese Anpassung und betrachten die Empfehlung 

als umgesetzt. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung:  

Empfehlung (§ 12 Abs. 1 Nds. StudAkkVO): Es wird empfohlen, ein studiengangsspezifisches 

Integrationsmodul in einer frühen Phase des Curriculums zu verankern, in dem neben den zu-

kunftsorientierten Kernbereichen auch ethische und juristische Fragen abgedeckt werden. 

 

Mobilität § 12 Abs. 1 Satz 4 

Dokumentation 

Ein Mobilitätsfenster in einen Studiengang einzubauen, bedeutet für die TU Clausthal generell 

eine Herausforderung. Dennoch sollen auch die Studierenden des neuen Studiengangs explizit 

ermutigt werden, ein Semester an einer ausländischen Partnerhochschule zu absolvieren. Dafür 

sollen künftig das fünfte oder sechste Semester als Mobilitätsfenster dienen, da die Studierenden 

in dieser Studienphase überwiegend Wahlpflichtfächer belegen, die sie auch an ausländischen 

Hochschulen abdecken könnten. Um einen Auslandsaufenthalt für die Studierenden attraktiver 

zu machen, finden an der TU Clausthal regelmäßig Informationsveranstaltungen zum Thema 

Auslandssemester oder Auslandspraktikum statt.  Die Studierenden der TU Clausthal gehen in 

der Regel sehr individuell und mit einem eigenen Studienmodell ins Ausland. Hierzu müssen sie 

im Voraus ein individuelles Learning Agreement mit dem entsprechenden Studienberater verein-

baren, was laut Lehrenden in der Praxis auch gut klappt, ohne dass Studierende Lehrveranstal-

tungen nachholen müssen oder die Regelstudienzeit nicht einhalten können. Im Zuge einer an-

gestoßenen Modularisierungsstrategie der TU Clausthal soll die Anerkennung und Anrechnung 

von an ausländischen Hochschulen erbrachten Leistungen erleichtert werden, indem einheitliche 

Module geschaffen und die Überschneidungsfreiheit gewährleistet werden soll, sodass die Mo-

dule zum einen flexibler in den verschiedenen Studiengängen angewendet werden können und 

deren Inhalte zum anderen auch einfacher an anderen Hochschulen abgedeckt werden können. 

Das Angebot von Partneruniversitäten und zur Verfügung stehenden Plätzen für Auslandssemes-

ter ist derzeit an der TU Clausthal aber noch weitaus größer als die Nachfrage der Studierenden.  
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter bedauern die Tatsache, dass die Nachfrage zur Mobilität bei den Studierenden so 

gering ist. Im Gespräch mit den Studierenden konnten lediglich zwei Studierende (aus dem be-

reits etablierten Bachelorstudiengang BWL) über einen geplanten Auslandsaufenthalt berichten. 

Demnach ist es in der Praxis häufig noch zu schwierig bzw. aufwendig, Lehrveranstaltungen 

problemlos anrechnen zu lassen, was jedoch laut Studierenden sehr stark von dem jeweiligen 

Land abhängt, in dem das Auslandssemester absolviert wird. In diesem Zusammenhang betonen 

die Gutachter, dass die Mobilität zu auszuwählenden Partnerhochschulen stattfinden sollte, wel-

che gleichfalls die studiengangsspezifischen Inhalte der Wahlpflichtfächer anbieten, die in den 

Zeitraum des Mobilitätsfensters fallen. Darüber hinaus stellen die Gutachter fest, dass die Stu-

dierenden sich häufig gegen ein Auslandssemester entscheiden, weil sie nicht langfristig planen 

können, was wiederum eng mit der Prüfungsorganisation an der TU Clausthal zusammenhängt. 

Die Studierenden befürchten, dass sie Prüfungen und Prüfungsleistungen teilweise nicht recht-

zeitig vor Beginn des Auslandssemesters absolvieren können und somit aufgrund des Auslands-

aufenthalts die Regelstudienzeit nicht einhalten würden.  

Hinzu kommt, dass das Angebot der Partneruniversitäten für die Studierenden wenig attraktiv 

erscheint. Im Falle eines Auslandsaufenthaltes würden die anwesenden Studierenden stets das 

englischsprachige Ausland bevorzugen. Ein Problem hierbei ist jedoch, dass die Studierenden 

nur ins englischsprachige Ausland entsendet werden können, wenn im Gegenzug auch Gaststu-

dierende aus dem jeweiligen Land für ein Auslandssemester an die TU Clausthal kommen, was 

jedoch nicht häufig genug vorkommt. Eine der Hauptursachen dafür sehen die Gutachter in der 

Tatsache, dass Lehrveranstaltungen überwiegend auf Deutsch angeboten werden. Auch die Stu-

dierenden würden sich wünschen, dass in Zukunft mehr Veranstaltungen in englischer Sprache 

angeboten werden, da sie der Auffassung sind, dass gerade im Bereich Digitalisierung und Ma-

nagement eine ausreichende fachliche Sprachkompetenz notwendig sein wird, um später auf 

dem Arbeitsmarkt zu bestehen.  

Die Gutachter sind überzeugt, dass die Erweiterung des englischsprachigen Lehrangebots eine 

wichtige Maßnahme darstellen könnte, um die Mobilität der Studierenden zu fördern. Dies würde 

nach Ansicht der Gutachter nicht nur dazu beitragen, die eigenen Studierenden für Auslandsauf-

enthalte zu motivieren, sondern könnte auch Gaststudierende aus dem Ausland anwerben. Den 

Studierenden sollte in diesem Zusammenhang auch noch besser kommuniziert werden, welchen 

Mehrwert die Mobilität auch für soziale Kompetenzen und die Persönlichkeitsentwicklung haben 

kann. Im Gegenzug sollte ausreichend dafür Sorge getragen werden, dass es den Studierenden 

möglich ist, ohne Zeitverlust einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren, insbesondere im Zusam-

menhang mit der Prüfungsorganisation. 
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Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

Die Verantwortlichen der TU Clausthal stimmen den Gutachtern dahingehend zu, dass der Aus-

bau des englischsprachigen Lehrangebots in der Tat wünschenswert ist. In der Stellungnahme 

gibt die Universität an, dass englischsprachige Module bisher nur im Wahlpflichtbereich integriert 

wurden, da bei einer Verankerung als Pflichtfächer gemäß den Bestimmungen des Niedersäch-

sischen Hochschulgesetzes auch für die Bachelorstudiengänge Zugangs- und Zulassungsord-

nungen erlassen werden müssten. In dem Zusammenhang soll geprüft werden, wie die Feststel-

lung von Sprachkenntnissen auch unter Berücksichtigung von Bewerbungen aus dem nicht-eu-

ropäischen Hochschulraum mit geringstmöglichem administrativen Aufwand realisiert werden 

kann. Die Gutachter schätzen die Bereitschaft der Verantwortlichen, die Angelegenheit genauer 

zu prüfen, betonen aber nochmals den Wert der englischen Sprache und die damit verbundene 

Möglichkeit, auch die Mobilität mehr zu fördern. Die Empfehlung muss daher nach Auffassung 

der Gutachter aufrechterhalten werden. 

Ergänzung im Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

Im Rahmen einer Qualitätsverbesserungsschleife legt die Universität überarbeitete Zugangsvo-

raussetzungen für den Studiengang vor. Diese wurden so angepasst, dass die Integration ver-

pflichtender englischsprachiger Fachveranstaltungen ermöglicht wird. Neben Wirtschaftsenglisch 

ist ein zusätzliches englischsprachiges Pflichtmodul „Digital Marketing and Relationship Manage-

ment“ im Curriculum verankert worden. Das Internationale Zentrum der Universität berät die Stu-

dierenden über die vielfältigen Möglichkeiten eines Auslandsaufenthalts. Zur Vereinfachung der 

Anerkennungsregelungen wurden in den Wahlpflichtfächerkatalogen zwei Anerkennungsmodule 

zu „Internationalen Qualifikationen“ aufgenommen, die die Anrechnung von im Ausland erbrach-

ten Studienleistungen erlauben, falls diese grundsätzlich mit den Qualifikationszielen des Studi-

engangs kompatibel sind, unabhängig davon, ob an der TU Clausthal vergleichbare Veranstal-

tungen angeboten werden. Die Gutachter unterstützen diese Maßnahmen nachdrücklich und er-

achten sie als sehr sinnvoll, um die studentische Mobilität künftig attraktiver zu gestalten. Die 

Empfehlung betrachten sie damit als umgesetzt. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 
 
Personelle Ausstattung § 12 Abs. 2 

Dokumentation 

Die TU Clausthal konnte gemeinsam mit der HAW Ostfalia zehn neue Digitalisierungsprofessuren 

einwerben. Eine dieser Professuren wird an das Institut für Wirtschaftswissenschaften der TU 
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Clausthal gehen, vier weitere sollen im Bereich Informatik angesiedelt werden. Im Frühjahr 2020 

soll am Institut für Wirtschaftswissenschaften die Professur „Management der digitalen Transfor-

mation“ ausgeschrieben werden, die künftig insbesondere auch die Kernbereiche des neuen Stu-

diengangs abdecken soll. Da der Studiengang keine eigens konzipierten Lehrveranstaltungen 

umfasst, werden die Lehrenden aus bereits etablierten Studiengängen eingesetzt. Durch die 

enge Zusammenarbeit der beteiligten Institute verteilt sich der fachliche Betreuungsaufwand auf 

viele Personen aus unterschiedlichen Fakultäten. Dabei sollen stets die fachliche und metho-

disch-didaktische Qualifizierung der Lehrenden und eine entsprechende Lehrqualität im Vorder-

grund stehen. Die TU Clausthal verfügt über ein breitgefächertes hochschuldidaktisches Weiter-

bildungsangebot für die Lehrenden, das von hochschuldidaktischen Zertifizierungsprogrammen 

und Workshops bis hin zu Einzelcoachings reicht. Für die Koordination und Durchführung dieser 

Angebote ist das Zentrum für Hochschuldidaktik zuständig. Die Lehrenden können alle acht Se-

mester ein Forschungs-, Praxis- oder Lehrentwicklungssemester beantragen bzw. durchführen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter können sich während der Vor-Ort-Begehung überzeugen, dass das Curriculum 

des Studiengangs durch ausreichend vorhandenes, fachlich-qualifiziertes Personal der Universi-

tät abgedeckt wird. Aufgrund der Tatsache, dass alle Lehrveranstaltungen, die in den Modulen 

des Studiengangs angeboten werden, Bestandteil bereits bestehender Studiengänge sind und 

die Studierenden daher an den Lehrveranstaltungen anderer Studiengänge teilnehmen, ist die 

Lehre vollständig gesichert. Als besonders wichtig erscheint den Gutachtern die in Kürze neu zu 

besetzende Professur „Management der digitalen Transformation“ am Institut für Wirtschaftswis-

senschaft, die künftig die Kernthematiken des Studiengangs Digitales Management abdecken 

soll. Darüber hinaus begrüßen die Gutachter die Tatsache, dass die Amtszeit einer Juniorprofes-

sur am Institut für Wirtschaftswissenschaften erst kürzlich verlängert wurde, da auch durch diese 

für den Studiengang relevante Lehrveranstaltungen angeboten werden. Die Gutachter betonen 

in dem Zusammenhang, dass Lehre, die derzeit in den Bereich der Juniorprofessur fällt, auch 

zukünftig gesichert sein muss. Die Gutachter stellen weiterhin fest, dass die Forschung der Leh-

renden in die Lehre eingebunden wird und dass gute Möglichkeiten für die Weiterbildung der 

Lehrenden geboten werden, die von diesen nach individueller Interessenslage genutzt werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
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Ressourcenausstattung § 12 Abs. 3 

Dokumentation 

Für den Studiengang werden, wie an der TU Clausthal üblich, die räumlichen und technischen 

Ressourcen unterschiedlicher Fakultäten und Institute genutzt. Die Gutachter besichtigen im 

Rahmen der Vor-Ort-Begehung die verschiedenen Lern- und Lehrräume sowie Labore, die für 

den Studiengang von Bedeutung sind. Die Räumlichkeiten der TU Clausthal bieten den Studie-

renden diverse Lernorte in Form von unterschiedlich aufgebauten Einzel- und Gruppenräumen, 

Computerarbeitsplätzen und Bibliotheken. Alle Lernorte verfügen über die notwendigen moder-

nen technischen Ressourcen. Die Hörsäle und Seminarräume sind mit moderner Medientechnik 

ausgestattet. Außerdem werden seit geraumer Zeit Vorkehrungen getroffen, um Vorlesungen und 

andere Lehrveranstaltungen aufzuzeichnen, sodass diese in Zukunft regelmäßig als Fern-Veran-

staltungen angeboten werden können. Dafür hat die TU Clausthal die Hörsäle mit entsprechender 

Audio- und Videotechnik ausgestattet.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter bewerten die technische Ausstattung der Institute, Labore sowie Lern- und Lehr-

räume sowie die gesamte räumliche Ausstattung als sehr positiv, zukunftsorientiert und technisch 

auf hohem Niveau. Alle Räumlichkeiten sind mit modernster Technik ausgestattet, sodass die der 

Studiengang künftig tatsächlich auch in fortgeschrittener digitaler Form durchgeführt werden 

könnte. Insbesondere die vielen verschiedenen Institute, die an der Umsetzung des Studien-

gangs beteiligt sind, werden von den Gutachtern als sehr beachtlich eingestuft. Die zur Verfügung 

stehenden Lern- und Lehrräume schätzen die Gutachter als ausreichend ein, auch für steigende 

Studierendenzahlen in den kommenden Jahren. In Bezug auf die räumliche Ausstattung stellen 

die Gutachter fest, dass die verschiedenen Ressourcen der beteiligten Fakultäten und Institute 

für den Studiengang bestmöglich genutzt werden.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Prüfungssystem § 12 Abs. 4 

Dokumentation 

Die zulässigen Prüfungsmodalitäten und Prüfungsformen sind in der Allgemeinen Prüfungsord-

nung der TU Clausthal und im Modulhandbuch des Studiengangs dokumentiert. In dem Studien-

gang überwiegen die Klausuren als traditionelle Prüfungsform. Hinzu kommen bei einigen Modu-

len Prüfungsvorleistungen oder Prüfungsteilleistungen, beispielsweise in Form von Übungen, 

Hausaufgaben oder Testaten. In einigen Modulen sind diese aber auch unbenotet und fließen 
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daher nicht in die Gesamtbenotung ein. Besonders im Wahlpflichtbereich werden in dem Studi-

engang auch mündliche Prüfungen angewendet. Beim Seminar finden wissenschaftliche Ausar-

beitungen und Präsentationen als alternative Prüfungsform Anwendung. In der Regel wird jedes 

Modul mit einer Prüfung beendet. Es gibt jedoch einige Module, insbesondere im Wahlpflichtbe-

reich, die aus zwei verschiedenen Modulteilprüfungen bestehen. Im Rahmen der Vor-Ort-Bege-

hung nehmen die Gutachter Einblick in einige Prüfungsunterlagen aus den verwandten, bereits 

etablierten Studiengängen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

In den verschiedenen Gesprächsrunden während der Vor-Ort-Begehung stellen die Gutachter 

fest, dass in dem Studiengang deutlich die klassische Klausur als traditionelle Prüfungsform do-

miniert. Nach Auffassung der Gutachter passt diese Art der Prüfungsform nicht zu der geplanten 

modernen und innovativen Ausrichtung des Studiengangs. Die Gutachter sind der Meinung, dass 

die angestrebten Lernziele und Kompetenzen der einzelnen Module mit der Prüfungsform der 

schriftlichen Klausur nicht angemessen überprüft werden können. Beispielsweise sollen die Stu-

dierenden im Modul „Führung“ lernen, Unternehmen zu führen und unterschiedliche Elemente 

der Personalführung zielorientiert anzuwenden. Für die Gutachter erschließt sich nicht, wie sol-

che praktischen Kompetenzen anhand einer schriftlichen Klausur ausreichend geprüft werden 

können. Auch die Studierenden würden neue Prüfungsformen in der Zukunft stark befürworten. 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

Die Aussage der Gutachter, dass die angestrebten Lernziele und Kompetenzen der einzelnen 

Module mit der Prüfungsform der schriftlichen Klausur nicht angemessen überprüft werden kön-

nen, weist die Universität zurück. Die Programmverantwortlichen sind der Auffassung, dass dies 

in den meisten Grundlagenfächern sehr wohl möglich ist, sofern bei der Konzeption der Prüfungs-

aufgaben das Prinzip des Constructive Alignment beachtet wird. Bei größeren Lehrveranstaltun-

gen mit mehr als hundert Teilnehmenden kann die Prüfungsform der Klausur meist nicht mit an-

gemessenem Personalaufwand ersetzt werden. Den Verantwortlichen ist bewusst, dass die Kom-

petenzorientierung der schriftlichen Prüfungen im Studiengang vermutlich unterschiedlich stark 

ausgeprägt ist. Es ist geplant, unter Beteiligung des Zentrums für Hochschuldidaktik die am Cur-

riculum beteiligten Lehrenden auf die Bedeutung der Konsistenz zwischen den formulierten Lern-

zielen und den in den Klausuren überprüften Lernergebnissen hinweisen. 

Die Gutachter begrüßen diese Maßnahme. Die Argumentation der Universität zum häufigen Ein-

satz der Klausuren können sie jedoch nicht nachvollziehen. Sie sprechen sich eindeutig für einen 

Erhalt der Auflage aus.   
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Ergänzung im Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

Im Rahmen einer Qualitätsverbesserungsschleife und in Zusammenhang mit der Überarbeitung 

des Modulhandbuchs des Studiengangs sind für einige Module neue Prüfungsarten ergänzt wur-

den, wie aus den überarbeiteten Modulbeschreibungen hervorgeht. So sind vor allem für Module 

im Wahlpflichtbereich nun häufiger die Prüfungsformen theoretische Arbeit und mündliche Prü-

fung vorgesehen. Die Universität weist darauf hin, dass die Prüfungsform der Klausur bei größe-

ren Grundlagenveranstaltungen mit mehr als hundert Teilnehmenden aus Gründen der Praktika-

bilität in der Regel nicht mit einem angemessenen Personalaufwand ersetzt werden kann. Bei 

Modulen, die kleinere Gruppengrößen aufweisen und sich inhaltlich für andere Prüfungsformen 

als die Klausur eignen, sind alternative Prüfungsarten in den Modulbeschreibungen verankert. 

Darüber hinaus plant das Zentrum für Hochschuldidaktik, die Klausuren zu den Modulen des 

Studiengangs im Hinblick auf eine aussagekräftige Überprüfung der erreichten Lernergebnisse 

und auch auf die Kompetenzorientierung hin zu prüfen. Die Gutachter begrüßen die Ergänzung 

alternativer Prüfungsformen in einigen Modulen sowie die geplante Überprüfung des Zentrums 

für Hochschuldidaktik erachten das Kriterium damit als erfüllt.   

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt.  
 

 
Studierbarkeit § 12 Abs. 5 

Dokumentation 

Die TU Clausthal gibt im Hinblick auf Planbarkeit, Überschneidungsfreiheit, Modulgröße und Prü-

fungsdichte an, dass alle notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um diese Faktoren als 

Gründe für die Verlängerung der Studiendauer auszuschließen. Laut Modellstudienplan sind für 

den Studiengang maximal fünf Modulprüfungen pro Semester vorgesehen. Gemäß der APO der 

TU Clausthal kann grundsätzlich jede Prüfung in jedem Semester abgelegt werden. Pro Semester 

gibt es einen festgelegten Prüfungszeitraum, der im Wintersemester sieben und im Sommerse-

mester acht Wochen beträgt. Die verpflichtend anzubietenden Lehrveranstaltungen werden in 

jedem Jahr angeboten, um eine Überschneidung von Lehrveranstaltungen zu verhindern. Die 

Module bauen ohnehin nur zu einem geringen Anteil aufeinander auf und sind weitgehend in sich 

geschlossen. Die Studiengangsverantwortlichen sind dafür zuständig, alle Pflichtveranstaltungen 

des jeweiligen Fachsemesters überschneidungsfrei zu terminieren. Auch das ausreichende An-

gebot im Wahlpflichtbereich soll von Fakultätsrat und Studienkommission gewährleistet werden.  

Alle Module sind auf ein Semester begrenzt. Bis auf die Module „Big Data Management and 

Analysis“ und „Bachelorarbeit und Kolloquium“ werden für jedes Modul sechs ECTS-Punkte ver-
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geben. Pro Modul und Semester ist in der Regel eine Prüfung vorgesehen, die im Prüfungszeit-

raum stattfindet. Einige Module bestehen aus zwei Teilprüfungen oder beinhalten Prüfungsvor-

leistungen. 

Die Arbeitsbelastung verteilt sich gleichmäßig auf die verschiedenen Semester, sodass die Stu-

dierenden pro Semester 30 ECTS-Punkte erwerben können. Für einen ECTS-Punkt werden hier-

bei 30 Zeitstunden berechnet. Die Zuordnung der ECTS-Punkte zu den jeweiligen Modulen er-

folgt je nach Arbeitsaufwand. Demnach werden Module in der Regel mit jeweils sechs ECTS-

Punkten bewertet. Um sicherzustellen, dass sich der Arbeitsaufwand im Rahmen hält und keine 

Verzögerung der Studiendauer mit sich bringt, wird dieser auf Ebene der Lehrveranstaltungseva-

luation regelmäßig systematisch erfasst. 

Im Sinne der Querschnittsorientierung ist die TU Clausthal derzeit dabei, die Studieneingangs-

phase der Studierenden neu zu gestalten. Hierfür wurde das sogenannte Steiger-College einge-

richtet, das den Studierenden an der Schnittstelle zwischen Wirtschaftswissenschaften und Inge-

nieurwissenschaften überfachliche Kompetenzen gleich zu Beginn des Studiums vermitteln soll. 

Hierbei soll zeitnah für alle Studiengänge ein spezifisches Angebot entwickelt werden, um die 

Bezüge und Relevanz zu den einzelnen Modulen und studiengangsspezifischen Inhalten herzu-

stellen. Insbesondere in den Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften besteht hier durchaus 

Nachholbedarf, da sich in den vergangenen Jahren beispielsweise hohe Abbrecherquoten abge-

zeichnet haben. Ziel des Angebots am Steiger-College ist es zum einen, den Studierenden eine 

persönliche Bindung innerhalb ihrer Kohorte zu vereinfachen und überfachliche Kompetenzen 

vor Studienbeginn und/oder in der Studieneingangsphase zu gewährleisten. Dadurch sollen die 

Studierenden überhaupt erst einmal studierfähig gemacht werden. Die Studierenden können ne-

ben fachlich-inhaltlichen Vorkursen beispielsweise grundlegende Schulungen im Bereich Zeitma-

nagement und Arbeitseinteilung belegen. Wer sich für die Teilnahme am Steiger-College ent-

scheidet, verpflichtet sich auch, an den angebotenen Veranstaltungen aktiv teilzunehmen. Zu-

sätzliche ECTS-Punkte können die Studierenden durch die Teilnahme am Steiger-College aber 

nicht erwerben, da die Kurse nicht leistungspunkteberechtigt sind.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter können sich während der Vor-Ort-Begehung überzeugen, dass die Studierbarkeit 

des Studiengangs grundsätzlich gegeben ist. Die Regelzeit kann gewährleistet werden, solange 

die Studierenden nach Modellstudienplan studieren, was wiederum den Beginn des Studiums im 

Wintersemester bedeutet. Bei Abweichungen zum Modellstudienplan und insbesondere beim 

Studienstart im Sommersemester kann nicht grundsätzlich garantiert werden, dass die Regelstu-

dienzeit eingehalten werden kann. Von den Studierenden erfahren die Gutachter, dass im Falle 
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eines Studienbeginns im Sommersemester zusätzliche Unterstützung und Beratung zwar gege-

ben ist, diese aber nicht immer ausreichend ist, insbesondere im Hinblick auf die Reihenfolge der 

Module. Wenn der Studienbeginn im Sommersemester schon möglich ist, dann sollte nach Mei-

nung der Studierenden auch ausreichend dafür Sorge getragen werden, dass das Studium defi-

nitiv in Regelstudienzeit machbar ist.  

Da der Studiengang erst seit dem Wintersemester 2019/20 angeboten wird, liegen Auswertungen 

über die Arbeitsbelastung der Studierenden zum Zeitpunkt der Begehung naturgemäß noch nicht 

vor. In der Gesprächsrunde mit den Studierenden sind daher auch Studierende aus den verwand-

ten Studiengängen BWL (Bachelor) und Technische BWL (Master) anwesend. Hier erfahren die 

Gutachter, dass die Studierenden generell eine sehr hohe Arbeitsbelastung haben, insbesondere 

aufgrund der Tatsache, dass während eines gesamten Semesters fortlaufend Übungen, Haus-

aufgaben und Testate durchgeführt werden müssen. Da die Studierenden innerhalb eines Se-

mesters mehrere Module belegen, müssen diese semesterbegleitenden Leistungen verschiede-

ner Module oft parallel durchgeführt werden. Die Studierenden bemängeln, dass man dadurch 

die einzelnen Lehrveranstaltungen nur schwer nacharbeiten kann, da die Menge der begleiten-

den Leistungen dies zeitlich kaum zulässt. Sie geben dennoch an, dass die Arbeitsbelastung 

zwar sehr intensiv, aber insgesamt machbar ist. Die Lehrenden sind sich der hohen Arbeitsbe-

lastung absolut bewusst, betonen jedoch auch den positiven Aspekt der semesterbegleitenden 

Leistungen, die eine bedeutende Maßnahme sind, um die kontinuierliche Motivation der Studie-

renden zu gewährleisten, sich dauerhaft mit den Lerninhalten auseinander zu setzen und stets 

für die einzelnen Lehrveranstaltungen vorbereitet zu sein. Die Gutachter können diese Argumen-

tation nachvollziehen. Auch die Studierenden erkennen die positive Auswirkung der semesterbe-

gleitenden Leistungen an und bestätigen, dass sie dadurch kontinuierlich auf dem Laufenden 

bleiben. Sie würden sich jedoch wünschen, dass sich die Lehrenden bezüglich der Fristen besser 

absprechen könnten, sodass Übungen nicht so häufig zeitgleich zu absolvieren sind, da dies 

zumindest schon einmal das Zeitmanagement der Studierenden erleichtern würde. 

Die Studierenden aller Studiengänge berichten den Gutachtern, dass sie besonders viel Zeit für 

die Grundlagen der Programmierung und für die Mathematik-Veranstaltungen investieren muss-

ten, da die Vorkenntnisse in diesen Bereichen sehr unterschiedlich sind bzw. waren und somit 

die Studierenden erst einmal auf das notwendige Einstiegsniveau gebracht werden mussten. Da 

diese vor allem in der Studieneingangsphase stattfinden, ist die Arbeitslast besonders zu Beginn 

sehr hoch. Die Studierenden konnten sich aber relativ schnell daran gewöhnen. Dennoch beto-

nen sie, dass die stark informatisch und mathematisch orientiere Ausrichtung sämtlicher Studi-

engänge häufig zu Schwierigkeiten führt und durch den erhöhten Arbeitsaufwand auch Einfluss 

auf die Studierbarkeit nimmt.  
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Das Steiger-College würden die im Gespräch anwesenden Studierenden nicht weiterempfehlen, 

da es nach deren Ansicht zum einen sehr unorganisiert war und zum anderen nicht die fehlenden 

Grundlagen und Vorkenntnisse aufgearbeitet hat. Sie berichten den Gutachtern jedoch von Fäl-

len, bei denen die Teilnahme am Steiger-College im Nachhinein zu besseren Leistungen geführt 

haben soll.  

Bezüglich der Prüfungen erfahren die Gutachter, dass auch hier der Arbeitsaufwand hoch ist. 

Durchschnittlich absolvieren die Studierenden in etwa fünf bis sechs Prüfungen pro Semester 

zuzüglich der zahlreichen Prüfungsvorleistungen und semesterbegleitenden Leistungen. Den 

Studierenden wird insbesondere für mündliche Prüfungen viel Flexibilität und ein hohes Maß an 

Bereitschaft der Lehrenden entgegengebracht. So können Termine für mündliche Prüfungen in-

dividuell, flexibel und, wenn nötig, auch kurzfristig vereinbart werden. Als problematisch betrach-

ten die Gutachter, dass den Studierenden für einige Module keine Vorbereitungszeit für die Prü-

fungen zur Verfügung steht, wie sowohl aus der Untersuchung der Arbeitsbelastung der TU 

Clausthal hervorgeht, als auch von den Studierenden bestätigt wurde. Hinzu kommt, dass für 

einige Module Prüfungsvorleistungen erbracht werden müssen und wiederum einige Module aus 

zwei oder drei Teilmodulen bestehen, für die demnach auch entsprechend viele Modulteilprüfun-

gen absolviert werden müssen. Die Gutachter sind der Auffassung, dass die Studierenden auf-

grund der Anzahl der Module und der Menge der semesterbegleitenden Übungen ohnehin schon 

einem großen Arbeits- bzw. Prüfungsaufwand ausgesetzt sind, sodass in Zukunft seitens der 

Universität dafür Sorge getragen werden muss, dass ein Modul im Normalfall mit nur einer Prü-

fungsleistung abgeschlossen wird. Mit dieser Maßnahme könnte den Studierenden künftig auch 

die benötigte Vorbereitungszeit für alle Prüfungen eingeräumt werden.   

Die Gutachter begrüßen das sehr gute Betreuungsverhältnis an der TU Clausthal. Da es sich bei 

der TU Clausthal um eine relativ kleine Universität handelt, herrscht zwischen Lehrenden und 

Studierenden ein freundschaftliches „Jeder-kennt-jeden“-Verhältnis. Die Studierenden berichten 

den Gutachtern, dass sie sich stets sehr gut aufgehoben fühlen und die Lehrenden und Studien-

fachberater stets ein offenes Ohr für Fragen oder eventuelle Probleme haben. Außerdem schät-

zen die Studierenden die sehr gute Erreichbarkeit der Lehrenden, die sich vor allem durch häufige 

und regelmäßige Sprechzeiten auszeichnet. In den Prüfungsphasen werden den Studierenden 

zusätzliche Sprechzeiten angeboten. Auch zwischen den Studierenden unterschiedlicher Semes-

ter herrscht ein sehr guter Umgang. An der TU Clausthal ist es üblich, dass Studierende aus 

höheren Semestern oder Masterstudierende Tutorien, Nachhilfestunden und Prüfungsvorberei-

tung anbieten. 

 

 



2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

 

 

 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

In ihrer Stellungnahme stellt die Universität klar, dass im Curriculum keine Module mit drei Teil-

modulen, für die entsprechend viele Modulteilprüfungen absolviert werden müssten, existieren 

und dass laut der AFB in den Wahlpflichtmodulen stets Leistungen im Umfang von sechs Leis-

tungspunkten zu wählen sind, auch wenn das Modul mehr Wahlmöglichkeiten bietet. Ferner weist 

die Universität darauf hin, dass von den insgesamt 27 Modulen 23 mit nur einer Modulprüfung 

abgeschlossen werden und erklärt, dass die hohe Anzahl an Prüfungsvorleistungen bewusst als 

Instrument zur Gewährleistung kontinuierlicher Lernprozesse eingesetzt werden. 

Die Gutachter bedanken sich für die Klarstellung bezüglich der Modulteilprüfungen, weisen je-

doch darauf hin, dass dies künftig auch noch eindeutiger in den Modulbeschreibungen dargestellt 

werden könnte. Die Gutachter können das Argument der Universität, dass Prüfungsvorleistungen 

in erster Linie dazu dienen, die kontinuierliche Motivation und Auseinandersetzung mit den Lern-

inhalten zu sichern, sehr gut nachvollziehen und halten diese Maßnahme abschließend für sinn-

voll. Somit betrachten die Gutachter das Kriterium Studierbarkeit als erfüllt. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Besonderer Profilanspruch § 12 Abs. 6 

Nicht relevant. 

Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 Nds. StudAk-

kVO) 

Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen § 13 Abs. 1 

Dokumentation 

Die Ausgestaltung des Studienangebots sowie die fachlichen und wissenschaftlichen Anforde-

rungen sollen einem fortlaufenden Diskurs der Professorenkreise und Lehrenden aus mehreren 

Fakultäten der TU Clausthal unterliegen. Für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Studien-

gangs sind die Studienkommission Wirtschaftswissenschaften und die Fakultät für Energie- und 

Wirtschaftswissenschaften verantwortlich, die wiederum von den Studienfachberatern und Studi-

engangsverantwortlichen beraten werden sollen. Die didaktische und methodische Weiterent-

wicklung des Studiengangs wird auch vom didaktischen Kompetenzzentrum der TU Clausthal 

unterstützt. Weitere Hinweise zur möglichen Verbesserung des Studiengangs soll auch der jähr-
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lich durchgeführte Qualitätsregelkreis für Studium und Lehre liefern. Außerdem werden soge-

nannte Konkurrenzanalysen von Studiengängen anderer Universitäten durchgeführt, die zur Op-

timierung des Studienangebots und des Studiengangs beitragen sollen. Die Forschungsthemen 

der Lehrenden sollen ebenso in die Lehre einfließen wie die Anforderungen und Bedürfnisse der 

Industrie. Die TU Clausthal verfügt über verschiedene Kooperationen mit Praxispartnern. So sol-

len auch Erfahrungen aus der Industrieforschung und externen Projekten aus der Berufspraxis in 

die Lehre integriert werden. Darüber hinaus zeichnet sich die TU Clausthal aufgrund ihrer über-

schaubaren Größe durch eine enge fach- und fakultätsübergreifende Zusammenarbeit aus. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter stellen während der Vor-Ort-Begehung fest, dass die TU Clausthal intern sehr eng 

vernetzt ist und die verschiedenen Fakultäten in vielen Bereichen intensiv zusammenarbeiten, so 

vor allem in der Forschung und Lehre wie auch in der Entwicklung neuer Studiengangskonzepte. 

Die Gutachter begrüßen besonders, dass in die Konzeption des neuen Studiengangs nicht nur 

die verschiedenen Fakultäten und Institute involviert waren, sondern auch das didaktische Zent-

rum der TU Clausthal. Die Gutachter können während der Vor-Ort-Begehung zwar eine generelle 

Aktualität in der Forschung und Lehre an der TU Clausthal erkennen, sind aber im Hinblick auf 

den neuen Studiengang der Auffassung, dass dieser sehr konservativ ausgerichtet ist und die 

neuen, aktuellen Fragestellungen im Bereich Digitalisierung und die Auswirkungen auf mögliche 

Berufsfelder im Curriculum nicht aufgreift (vgl. Kriterium § 12 Abs. 1). Dies spiegelt sich beispiels-

weise auch in der verwendeten Literatur wider, die in vielen Modulen teilweise stark veraltet ist. 

Die Gutachter empfehlen daher in diesem Zusammenhang, dass die inhaltlichen Anforderungen 

des Studiengangs besser auf die aktuellen Herausforderungen abgestimmt werden sollten. 

Ergänzung im Zuge der Stellungnahme der Hochschule 

In ihrer Stellungnahme gibt die Universität an, dass die Lehrenden im Zuge der Überarbeitung 

des Modulhandbuchs beauftragt werden sollen, die Aktualität der Literatur nochmals zu überprü-

fen. Die Programmverantwortliche des Studiengangs hat bis dato keine Hinweise darauf erhalten, 

dass einzelne Lehrende auf ihren jeweiligen Fachgebieten Lehrinhalte vermittelten, die nicht dem 

aktuellen Stand entsprechen. Vor dem Hintergrund der Wissenschaftsfreiheit wäre laut Stellung-

nahme ein Eingriff nur bei konkreten Verstößen gegen Mindeststandards vertretbar, für die der 

Akkreditierungsbericht aus Sicht der Universität jedoch keine Anhaltspunkte bietet. Die Gutachter 

konnten sich bei Durchsicht der Modulbeschreibungen und in den verschiedenen Gesprächsrun-

den überzeugen, dass vielfach veraltete Literatur (zehn Jahre oder älter) verwendet wird. Sie 

sprechen sich daher eindeutig für den Erhalt der Empfehlung aus. 

 

 



2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

 

 

 

Ergänzung im Zuge der Qualitätsverbesserungsschleife 

Im Rahmen einer Qualitätsverbesserungsschleife haben die Programmverantwortlichen die Ak-

tualität der inhaltlichen Anforderungen des Studiengangs systematisch überprüft. So wurden 

auch die Literaturlisten für die einzelnen Module vollständig aktualisiert sowie zentral eine Prü-

fung auf die jeweils aktuellste Auflage mittels des Gemeinsamen Verbundkatalogs (GVK-PLUS) 

des Gemeinsamen Bibliotheksverbunds (GBV) sowie des Katalogs der Deutschen Nationalbibli-

othek (DNB) vorgenommen. Die Gutachter begrüßen die kritischen Überprüfungen und betrach-

ten die Empfehlung als umgesetzt. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Lehramt § 13 Abs. 2 und 3 

Nicht relevant. 

 

Studienerfolg (§ 14 Nds. StudAkkVO) 

Dokumentation 

An der TU Clausthal besteht ein institutionelles Qualitätsmanagementsystem, welches in einem 

eigens dafür entwickelten Qualitätsmanagementhandbuch dokumentiert ist, das für alle Beteilig-

ten im Intranet der Universität zugänglich ist. An der TU Clausthal soll als wichtiges Instrument 

der Qualitätssicherung die Evaluation künftig gestärkt werden, insbesondere die Rückkopplung 

an die Studierenden, die zum Zeitpunkt der Begehung noch nicht völlig flächendeckend und 

gleichmäßig funktioniert. Grundsätzlich werden alle Vorlesungen gemäß Evaluationsordnung 

mindestens einmal jährlich anhand eines standardisierten Fragebogens evaluiert. Darüber hinaus 

werden auch regelmäßig Absolventenbefragungen durchgeführt. Grundlegend für das Qualitäts-

management an der TU Clausthal ist der sogenannte Qualitätsregelkreis, der für alle Studien-

gänge der Universität die Teilfunktionen der Qualitätsplanung, Qualitätsprüfung und Qualitätslen-

kung zu einem jährlich wiederkehrenden Wirkungskreislauf verknüpft. Hierfür soll jede Fakultät 

zum Beginn eines jeden akademischen Jahres bestimmte Zielwerte festlegen und darüber eine 

Vereinbarung mit dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre abschließen, die am Ende des 

Jahres ausgewertet wird. Beim Nichterreichen von bestimmten Zielwerten wird von den Verant-

wortlichen der Fakultäten eine Ursachenanalyse und der Vorschlag für einzuführende Maßnah-

men zur Verbesserung erwartet. 
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter sind überzeugt, dass es an der TU Clausthal ein gut funktionierendes Qualitäts-

management gibt, das die Qualität der Lehre gewährleistet. Die Gutachter bewerten speziell die 

Dokumentation über das Qualitätsmanagementsystem als besonders gut und transparent. Wäh-

rend der Vor-Ort-Begehung stellen die Gutachter dennoch fest, dass die Instrumente der Quali-

tätssicherung, insbesondere die Evaluation von Lehrveranstaltungen, in den einzelnen Lehrver-

anstaltungen unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Im Gespräch mit den Studierenden erfahren 

die Gutachter, dass die Lehrveranstaltungsevaluation stark von den jeweiligen Lehrpersonen ab-

hängt. Zwar werden Evaluationen gemäß der Evaluationsordnung regelmäßig durchgeführt und 

auch die Rückkopplung an die Studierenden erfolgt weitestgehend flächendeckend, jedoch schei-

nen die einzelnen Lehrenden unterschiedlich intensiv mit den Ergebnissen der Evaluationen um-

zugehen. Die Studierenden wünschen sich, dass ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge 

künftig noch besser und flächendeckender berücksichtigt und letztendlich auch – soweit möglich 

und angebracht – umgesetzt werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 Nds. StudAk-

kVO) 

Dokumentation 

An der TU Clausthal bestehen diverse Konzepte zur Förderung der Chancengleichheit, Diversität, 

Geschlechtergerechtigkeit und Familienfreundlichkeit. Die Gleichstellung ist als wichtiges Quer-

schnittsthema durch Gleichstellungsbeauftragte auf Fakultäts- und Hochschulebene und in allen 

strategischen Dokumenten wie Leitbild, Hochschulentwicklungsplan und Personalentwicklungs-

konzept grundverankert. Im Gleichstellungsplan der TU Clausthal wird die Entwicklung des Frau-

enanteils regelmäßig statistisch erfasst. Darüber hinaus soll der Frauenanteil durch konkrete 

Maßnahmen erhöht werden. Beispielsweise bietet die TU Clausthal seit 1996 Schnupperkurse 

für Schülerinnen an und nimmt seit 2002 regelmäßig an der bundesweiten Aktion Girls‘ Day und 

Boys‘ Day teil. Außerdem werden Maßnahmen im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und 

Studium bzw. Beruf durchgesetzt, so beispielsweise flexible Kinderbetreuungsangebote. Des 

Weiteren verfügt die TU Clausthal über eine Beauftragte für Behindertenberatung. Grundsätzlich 

besteht an der gesamten Universität die Möglichkeit, Studienpläne individuell abzustimmen, auf 

die Studierenden mit körperlichen Einschränkungen oder pflegebedürftigen Angehörigen zurück-

greifen können. Die TU Clausthal ist Mitglied im Netzwerk „Charta Familie in der Hochschule“ und 
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betrachtet sich als familienfreundliche Hochschule, die sich in diesem Bereich kontinuierlich wei-

terentwickeln möchte. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachter begrüßen das Engagement der TU Clausthal im Bereich Geschlechtergerechtigkeit 

und Nachteilsausgleich. Generell nehmen die Gutachter zur Kenntnis, dass an der TU Clausthal 

ein sehr freundlicher und respektvoller Umgang untereinander herrscht und dass Menschen aus 

allen Gesellschaftsgruppen und Lebenslagen willkommen sind, um gemeinsam zu lernen. Nach 

Auffassung der Gutachter haben die Themen Gleichberechtigung und Diversity einen hohen Stel-

lenwert auf allen Ebenen und in den Kernaufgabenfeldern der Hochschule. Der derzeit hohe An-

teil an Studentinnen im Studiengang Digitales Management zeigt, dass sich die Bemühungen der 

Universität im Bereich Geschlechtergerechtigkeit schon bewährt haben. Die Zeit wird zeigen, in-

wieweit der Studiengang künftig weibliche Studieninteressierte gewinnen und halten kann. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 16 Nds. StudAk-

kVO) 

Nicht relevant. 

 
 

Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 19 Nds. Stu-

dAkkVO) 

Nicht relevant. 

Hochschulische Kooperationen (§ 20 Nds. StudAkkVO) 

Nicht relevant. 

 

Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakade-

mien (§ 21 Nds. StudAkkVO) 

Nicht relevant. 
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3 Begutachtungsverfahren 

3.1 Allgemeine Hinweise 

Nach der Stellungnahme der Hochschule gibt das Gutachtergremium folgende Beschlussemp-

fehlung: 

Auflagen 

A 1. (§ 12 Abs. 1 Nds. StudAkkVO): Die Qualifikationsziele, die Studiengangsbezeichnung und 

das Modulkonzept müssen stimmig aufeinander bezogen sein. In diesem Zusammenhang 

sind auch die Ziele-Module-Matrix und die Modulbeschreibungen entsprechend anzupas-

sen. 

A 2. (§ 12 Abs. 4 Nds. StudAkkVO): Prüfungen und Prüfungsarten müssen eine aussagekräftige 

Überprüfung der erreichten Lernergebnisse ermöglichen und kompetenzorientiert sein. 

Empfehlungen 

E 1. (§ 12 Abs. 1 Nds. StudAkkVO): Es wird empfohlen, ein studiengangsspezifisches Integrati-

onsmodul in einer frühen Phase des Curriculums zu verankern, in dem neben den zukunfts-

orientierten Kernbereichen auch ethische und juristische Fragen abgedeckt werden. 

E 2. (§ 12 Abs. 1 Nds. StudAkkVO): Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Mathematikmo-

dule die erforderlichen Voraussetzungen für die nachfolgenden Module im Bereich Data 

Science und Big Data Management bereitstellen. 

E 3. (§ 12 Abs. 1 Nds. StudAkkVO): Es wird empfohlen, die Varianz an Lehr- und Lernformen 

auszubauen und besser an das Curriculum bzw. Studienformat anzupassen. Besonders 

empfehlenswert ist die Verstärkung des Praxisbezugs und Erhöhung von projektbezoge-

nen, interaktiven Anteilen. 

E 4. (§ 12 Abs. 1 Nds. StudAkkVO): Es wird empfohlen, das englischsprachige Lehrangebot 

auszubauen und in diesem Zusammenhang die studentische Mobilität noch mehr zu för-

dern, wozu auch eine flexiblere Positionierung studiengangspezifischer Wahlpflichtmodule 

in anderen Semestern beitragen würde.  

E 5. (§ 13 Nds. StudAkkVO): Es wird empfohlen, die Aktualität der inhaltlichen Anforderungen, 

auch im Hinblick auf die empfohlene Literatur, zu überprüfen. 

 

Nach der Gutachterbewertung im Anschluss an die Vorort Begehung und der Stellungnahme der 

Universität haben der zuständige Fachausschuss und die Akkreditierungskommission für Studi-

engänge das Verfahren behandelt: 
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Fachausschuss 07 – Wirtschaftsinformatik  

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren auf seiner Sitzung am 06.03.2020 und folgt den 

Gutachterbewertungen ohne Änderungen. 

 

Akkreditierungskommission für Studiengänge 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge diskutiert das Verfahren am 20.03.2020 und 

schließt sich den Bewertungen der Gutachter und des Fachausschusses ohne Änderungen an. 

 

Qualitätsverbesserungsschleife 

Im Anschluss hat die Hochschule eine Qualitätsverbesserungsschleife durchlaufen. Die Gutach-

ter haben im Mai 2020 die von der Hochschule eingereichten Unterlagen zur Mängelbeseitigung 

geprüft und danach einstimmig bescheinigt, dass die zunächst festgestellten Mängel vollumfäng-

lich beseitigt wurden. 

Abschließend gibt das Gutachtergremium folgende Beschlussempfehlung: 

Empfehlungen 

E 1. (§ 12 Abs. 1 Nds. StudAkkVO): Es wird empfohlen, ein studiengangsspezifisches Integrati-

onsmodul in einer frühen Phase des Curriculums zu verankern, in dem neben den zukunfts-

orientierten Kernbereichen auch ethische und juristische Fragen abgedeckt werden. 

 

Fachausschuss und Akkreditierungskommission 

Aufgrund des einstimmigen Votums der Gutachter zur Mängelbeseitigung in der Qualitätsverbes-

serungsschleife ist eine erneute Behandlung durch den zuständigen Fachausschuss und die Ak-

kreditierungskommission nicht erforderlich. 
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3.2 Rechtliche Grundlagen 

Staatsvertrag über die Organisation eines gemeinsamen Akkreditierungssystems zur Qualitäts-

sicherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen (Studienakkreditierungsstaatsver-

trag) 

Niedersächsische Studienakkreditierungsverordnung (Nds. StudAkkVO) 

 

3.3 Gutachtergruppe 

Vertreterinnen/Vertreter der Hochschule:  

Prof. Dr. Eric Schoop, Technische Universität Dresden 

Prof. Dr. Vera Meister, Technische Hochschule Brandenburg 

Vertreterinnen/Vertreter der Berufspraxis:  

Günther Müller-Luschnat, ehemals iteratec GmbH 

Vertreterinnen/Vertreter der Studierenden:  

Franziska Raudonat, Universität des Saarlandes 
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4 Datenblatt 

4.1 Daten zu den Studiengängen zum Zeitpunkt der Begutachtung 

Studiengang 01 

Erfolgsquote Noch keine Daten verfügbar 

Notenverteilung Noch keine Daten verfügbar 

Durchschnittliche Studiendauer Noch keine Daten verfügbar 

Studierende nach Geschlecht Weiblich: 8 

Männlich: 7 

 

 

4.2 Daten zur Akkreditierung 

Studiengang 01 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 14.08.2019 

Eingang der Selbstdokumentation: 03.01.2020 

Zeitpunkt der Begehung: 28.01.2020 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 
worden sind: 

Hochschulleitung, Programmverantwortliche, 
Lehrende, Studierende 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde 
besichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt): 

Lehr- und Lernräume, Labore, Bibliotheken 
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5 Glossar 

Akkreditierungsbericht Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur 

erstellten Prüfbericht (zur Erfüllung der formalen Kriterien) und 

dem von dem Gutachtergremium erstellten Gutachten (zur Er-

füllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien). 

Akkreditierungsverfahren Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hoch-

schule bei der Agentur bis zur Entscheidung durch den Akkre-

ditierungsrat (Begutachtungsverfahren + Antragsverfahren) 

Antragsverfahren 

 

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Akkre-

ditierungsrat bis zur Beschlussfassung durch den Akkreditie-

rungsrat 

Begutachtungsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer 

Agentur bis zur Erstellung des fertigen Akkreditierungsberichts 

Gutachten Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und be-

wertet die Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Internes Akkreditierungsverfahren Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der forma-

len und fachlich-inhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene 

durch eine systemakkreditierte Hochschule überprüft wird. 

Nds. StudAkkVO Niedersächsische Studienakkreditierungsverordnung 

Prüfbericht Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet die 

Erfüllung der formalen Kriterien 

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- o-

der Reakkreditierung folgt. 

SV Studienakkreditierungsstaatsvertrag 

  

 


